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Text 

DRITTER ABSCHNITT 
Von der Reinhaltung und dem Schutz der Gewässer 

Ziel und Begriff der Reinhaltung. 

§ 30. (1) Alle Gewässer einschließlich des Grundwassers sind im Rahmen des öffentlichen Interesses und 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen so reinzuhalten, daß die Gesundheit von Mensch und Tier nicht 
gefährdet, Grund- und Quellwasser als Trinkwasser verwendet, Tagwässer zum Gemeingebrauche sowie zu 
gewerblichen Zwecken benutzt, Fischwässer erhalten, Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und sonstige 
fühlbare Schädigungen vermieden werden können. 

(2) Unter Reinhaltung der Gewässer wird in diesem Bundesgesetze die Erhaltung der natürlichen 
Beschaffenheit des Wassers in physikalischer, chemischer und biologischer Hinsicht (Wassergüte), unter 
Verunreinigung jede Beeinträchtigung dieser Beschaffenheit und jede Minderung des 
Selbstreinigungsvermögens verstanden. 

(3) Unter Schutz der Gewässer wird in diesem Bundesgesetz die Erhaltung der natürlichen Beschaffenheit 
des Gewässers und der für die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers maßgeblichen Uferbereiche sowie 
der Schutz des Grundwassers verstanden. 


